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Interne Revision

1 Zusammenfassung

Mit ihrem standardisierten Ansatz der vertikalen Revision Leistung prifte die
Interne Revision im Jahr 2024 in 8 Operativen Services (OS) die Bearbeitungs-
qualitat von Arbeitslosengeld.

Die Revision umfasste alle Entscheidungen, die zur Gewahrung des Arbeitslo-
sengelds in den OS getroffen wurden, beispielsweise zur Anspruchsdauer, zur
Hohe des Arbeitslosengelds und zu Ruhenstatbestanden. Aulierdem wurde die
Qualitat der Fachaufsicht in die Prifung einbezogen.

Im Wesentlichen kam die Interne Revision zu folgenden Ergebnissen:’

I' Die Regelvoraussetzungen fiir den Bezug von Arbeitslosengeld sowie die
Anspruchsdauer haben die OS in der Regel verlasslich geklart. Bei der Er-
mittlung der Hohe des Arbeitslosengelds wurden die Leistungssatze bei 4 %
der Entscheidungen teilweise fehlerhaft oder nicht zweifelsfrei ermittelt.

I' Der Anteil nicht korrekt festgesetzter taglicher Bemessungsentgelte ist auf-
fallig hoch (22 %). Im Vergleich zum Vorjahr (18 %) konnte keine qualitative
Verbesserung erreicht werden.

I' Die Anrechnung von Nebeneinkommen auf Arbeitslosengeld erfolgte weit-
gehend regelkonform (4 %). Tatbestanden fur mogliche Sperrzeiten wurde
fast immer nachgegangen (4 %).

I' Die Entscheidungen zur Vorlaufigkeit einer Bewilligung waren teilweise feh-
lerhaft (17 %). Abschlielende Entscheidungen wurden haufig nicht getrof-
fen, obwonhl dies erforderlich gewesen ware (16 %).

I' Bei der Prifung der Aspekte zur Sozialversicherung stellte die Interne Re-
vision lediglich eine fehlerhafte Entscheidung fest. Im Themenbereich Ver-
fahrensrecht wurden — auf der Basis geringer geprifter Fallzahlen — keine
Fehler festgestellt.

I' Die Fachaufsichtskonzepte der gepriften OS waren oft nicht aktuell, glltig
und vollstandig. Die Durchflihrung der Fachaufsicht erfolgte bis zum Inkraft-
treten der zentralen Weisung ,Uberpriifung der Bearbeitungsqualitat von
Neuantragen im Arbeitslosengeld” nicht systematisch, sondern situativ im
Rahmen der taglichen Aufgabenerledigung. Die zentrale Weisung ist zum
31.01.2025 ausgelaufen. Nach Aussage des zustandigen Fachbereichs ist
noch offen, wie von zentraler Seite mit den aus der Weisung resultierenden
Ergebnissen der Uberprifungen umgegangen wird.

Die Interne Revision hat die geprtften OS jeweils Uber die Feststellungen infor-
miert und Empfehlungen zu Verbesserungsansatzen ausgesprochen. Zu Ein-
zelfallen, bei denen weitere Aktivitdten notwendig waren, hat die Interne Revi-
sion Revisionshinweise Ubermittelt.

Die detaillierten Ergebnisse der Prifung sind der Anlage 2 zu entnehmen.

' ® = hohes Risiko; © = mittleres Risiko; ® = niedriges Risiko.

Prifung von
Arbeitslosengeld

Ergebnisse der vertikalen Revisionen Leistung 2024 September 2025 1



Interne Revision

2 Revisionsergebnisse

Die Priifung von 400 Leistungsfallen? umfasste insgesamt 5.887 Entscheidun-
gen. 175 dieser Entscheidungen waren fehlerhaft, dies entspricht einem Anteil
von 3 %.

21 Regelvoraussetzungen und Anspruchsdauer

Die Regelvoraussetzungen flir den Bezug von Arbeitslosengeld wurden durch
die OS Uberwiegend verlasslich geklart. Die Interne Revision stellte lediglich bei
5 (von 1.669) Entscheidungen Fehler fest.

Bei der Festsetzung der Anspruchsdauer wurden 11 fehlerhafte Entscheidun-
gen (3 %) festgestellt. Hier lagen den OS insbesondere Hinweise auf weitere
versicherungspflichtige Zeiten vor, die ggf. zu einer langeren Anspruchsdauer
gefluhrt hatten, jedoch nicht berlicksichtigt wurden.

2.2

Bei 15 der gepriften 427 Entscheidungen wurden die Leistungssatze fehlerhaft
oder nicht zweifelsfrei ermittelt (4 %). Hier hatten die OS beispielsweise Anga-
ben zu berlcksichtigungsfahigen Kindern mit Auswirkungen auf den zustehen-
den Leistungssatz nicht geklart.

Hoéhe des Arbeitslosengelds

Eine Fehlerhaufung trat bei der Bemessung auf. Das tagliche Bemessungsent-
gelt als Basis fur die Hohe des Arbeitslosengelds war bei 93 Entscheidungen
(22 %) nicht korrekt. Im Vergleich zum Revisionsergebnis fur das Jahr 2023
(Fehlerquote 18 %) konnte somit keine qualitative Verbesserung erreicht wer-
den.

Dabei ist zu berticksichtigen, dass die aktuelle Spannbreite der Fehlerquote
zwischen den gepriften OS auffallig grof3 ist (7 % bis 56 %). Die héchste Feh-
lerquote beruhte auf einem systematischen Fehler eines OS, bei dem die zuletzt
bescheinigten Arbeitsentgelte bei der Bemessung nicht berucksichtigt wurden.
Auf der Grundlage praktischer Erkenntnisse ging der betreffende OS in diesen
Fallen falschlicherweise pauschal davon aus, dass die zuletzt bescheinigten Ar-
beitsentgelte zum Zeitpunkt der Bemessung nicht abgerechnet und somit nicht
zu bertcksichtigen seien. Der betreffende OS hat durch die Interne Revision
Empfehlungen erhalten und das Verfahren angepasst.

Daruber hinaus traten bei der Bemessung im Wesentlichen folgende Fehler-
schwerpunkte auf:

I Das Teilzeitprivileg nach § 150 Abs. 2 Nr. 5 SGB |l wurde nicht bertcksich-
tigt.

I’ Unplausible Sachverhalte wurden nicht geklart (z. B. unplausible Angaben
in Arbeitsbescheinigungen).

I' Einmalzahlungen wurden nicht oder bei fiktivem Arbeitsentgelt doppelt be-
rucksichtigt.

I Fehltage wurden nicht bericksichtigt.

Auf Basis der Empfehlungen der Internen Revision haben die OS individuelle
MaRnahmen zur Fehlerbeseitigung bei der Bemessung ergriffen. Hierzu ge-
horte beispielsweise die Sensibilisierung der Mitarbeitenden fiir die Problema-

Gesamtergebnis

Nur wenige
Auffalligkeiten

Leistungssatz
teilweise nicht
korrekt

Fehlerschwer-
punkt Bemes-
sungsentgelt

GroRe Unter-
schiede zwischen
den einzelnen OS

Ergriffene MaB-
nahmen der OS
beim Thema Be-

tik, die Durchfilhrung von QualifizierungsmalRnahmen und die Aufnahme der Messung
2 Prufung aller Neu- und Weiterbewilligungen im Prifungszeitraum (Mehrfachantrage je Leis-
tungsfall moglich).
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Thematik als Risikothema in die Fachaufsicht.

Nach Einschatzung der interviewten Fuhrungskréafte in den OS sind die fehler-
haften Entscheidungen insbesondere dem Massengeschaft, der hohen Perso-
nalfluktuation und der fehlenden Berufserfahrung vieler Mitarbeitender in den
AlgPlus-Teams geschuldet.

Die Zentrale sollte priifen, mit welchen libergreifenden Malsnahmen der Fehler-
héufigkeit bei der Bemessung des Arbeitslosengelds begegnet werden kann.
23

Bei der Anrechnung von Nebeneinkommen auf Arbeitslosengeld stellte die In-
terne Revision 3 fehlerhafte Entscheidungen fest (4 %).

Minderung und Ruhen des Arbeitslosengelds

Die OS gingen Tatbestanden flir mdgliche Sperrzeiten fast immer nach. Von
529 gepruften Entscheidungen waren 20 fehlerhaft (4 %). Davon bezogen sich
18 Entscheidungen auf Sperrzeiten wegen verspateter Arbeitsuchendmeldung
und 2 Entscheidungen auf Arbeitsaufgaben, flr die kein wichtiger Grund im
Sinne des Gesetzes erkennbar war.

24

Bei weiteren Prifungsthemen kam die Interne Revision zu folgenden Ergebnis-
sen:

Weitere Priifungsthemen

I Die Entscheidungen zur Vorlaufigkeit einer Bewilligung waren teilweise feh-
lerhaft (17 %). Teilweise sind Leistungen vorlaufig gewahrt worden, obwohl
es sich bei den Zahlungen um Vorschiisse gehandelt hat. AbschlieRende
Entscheidungen uber Vorschisse oder vorlaufige Entscheidungen wurden
haufig nicht getroffen (16 %), obwohl dies erforderlich gewesen ware.

I' Bei der Prifung der Aspekte zur Sozialversicherung stellte die Interne Re-
vision lediglich eine fehlerhafte Entscheidung fest.

I' Im Jahr 2023 lagen die Fehlerquoten im Themenbereich Verfahrensrecht
(Entscheidungen) noch bei 7 Prozent, wahrend fur das Jahr 2024 keine feh-
lerhaften Entscheidungen festzustellen waren. In beiden Prufungsjahren la-
gen dabei nur geringe Fallzahlen an gepruften Entscheidungen zugrunde.

2.5

Von den 8 gepruften OS verfugten 7 OS Uber ein Fachaufsichtskonzept fir den
Bereich Arbeitslosengeld. Davon waren lediglich 3 Konzepte aktuell, gultig und
vollstandig. Die darin enthaltenen Regelungen bildeten einen Rahmen, der die
Durchfiihrung einer systematischen und zielfihrenden Fachaufsicht ermoég-
lichte. In den Konzepten der anderen 4 OS fehlten z. B. Festlegungen zur re-
gelmafigen Aktualisierung der Konzepte, zur Auswahl der zu prifenden Falle
und Angaben zu Prufrhythmen.

Fachaufsicht

Die Durchfuhrung der Fachaufsicht durch die Teamleitungen konzentrierte sich
im 1. Quartal 2024 auf die Fachaufsicht im Tagesgeschaft (z. B. Auswertung
von Kundenreaktionen und Stattgaben im Widerspruchsverfahren). Zudem fan-
den in fast allen OS fachaufsichtliche Prifungen zu Themen statt, bei denen in
der Vergangenheit Handlungsbedarfe identifiziert worden waren. In 2 OS wurde
die Fachaufsicht im 1. Quartal 2024 aufgrund der hohen Belastungssituation
teilweise ausgesetzt.

Soweit Fachaufsicht durchgefiihrt wurde, wurden — abgesehen von einem OS —
in der Regel Ubergreifende Handlungsbedarfe identifiziert, schlissige Maf3nah-
men zur Verbesserung der Bearbeitungsqualitat ergriffen und nachgehalten.

Empfehlung

Anrechnung von
Nebeneinkom-
men und Umgang
mit Sperrzeiten
meist regelkon-
form

Teilweise Fehler
bei vorlaufigen
Entscheidungen
und Vorschiissen

Sozialversiche-
rung unauffallig

Keine Fehler im
Themenbereich
Verfahrensrecht

Méngel bei den
Fachaufsichts-
konzepten

Fachaufsicht im
1. Quartal 2024
tiiberwiegend
situativ durchge-
fiihrt

Ableitung von
schlissigen MaR-
nahmen
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Die Feststellungen wurden in den meisten Fallen bilateral mit den betreffenden
Mitarbeitenden oder in Teambesprechungen thematisiert. In einigen OS wurden
darlber hinaus Arbeitshilfen erstellt, Mitarbeiterqualifizierungen eingeleitet und
Wiederholungsprifungen durchgefihrt.

Mit Beginn des 2. Quartals 2024 trat die zentrale Weisung ,Uberprifung der
Bearbeitungsqualitat von Neuantragen im Arbeitslosengeld® in Kraft. Mit dieser
wurden die OS angewiesen, dass jedes Team auf Basis eines einheitlichen
Prifbogens bei monatlich 10 Neubewilligungen von Antragen auf Arbeitslosen-
geld eine Qualitatspriifung durchfiihrt. Unter Nutzung des UFa3-Tools mussten
die Prufergebnisse dokumentiert und ausgewertet werden. Die — ab Einfliihrung
des Ufa-Tools — gepriften 5 OS konzentrierten ihre fachaufsichtlichen Aktivita-
ten fortan Uberwiegend auf die Umsetzung der zentralen Weisung.

Die oben genannte Weisung ist zum 31.01.2025 ausgelaufen. Im Rahmen ei-
nes kaskadierenden Meldeverfahrens hat die Zentrale die auf Ebene der Regi-
onaldirektionen (RD) aggregierten Prifergebnisse aus dem UFa-Tool sowie die
Erkenntnisse der RD aus den Prifungen erhalten. Zum Zeitpunkt der Be-
richtserstellung war nach Riickmeldung des verantwortlichen Fachbereichs der
Zentrale noch unklar, wie mit den vorliegenden Ergebnissen der Uberpriifung
und den Ruckmeldungen der RD weiter umgegangen wird.

Diese Prifung wurde in Ubereinstimmung mit den Global Internal Audit Stan-
dards durchgefuhrt.

3 IT-Kleinlésung ,Unterstiitzung der Fachaufsicht.

Zentrale Weisung
zur Uberpriifung
der Bearbei-
tungsqualitat
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Anlage 1

Revisionsumfang und -methode

Die Interne Revision SGB Il hat im Rahmen vertikaler Revisionen die ordnungsgemafie Auf-
gabenerledigung der OS bei der Gewahrung von Arbeitslosengeld gepriift.

In den vorliegenden Bericht sind die Ergebnisse der Priifungen aus dem Jahr 2024 eingeflos-
sen.

Die Fallauswahl* erfolgte zufallsorientiert anhand des IT-Verfahrens BISS®.

Die Prifung bezog sich auf alle relevanten Entscheidungen in den jeweiligen Prifzeitraumen.
Geprift wurde anhand der Daten in den IT-Verfahren COLIBRI® und VerBIS’ sowie der
E-AKTE?. Die wahrend der Einzelfallpriifung getroffenen Feststellungen wurden in standardi-
sierten Checklisten erfasst und ausgewertet.

Die Prufung der Fachaufsicht umfasste die Vollstandigkeit der Regelungen der OS zur Fach-
aufsicht im Sinne des Rahmenkonzepts ,Operatives Risikomanagement und Qualitatssiche-
rung“ sowie deren Umsetzung. Erganzend wertete die Interne Revision Unterlagen der OS
sowie einen Fragebogen aus. Aulierdem wurden Interviews mit Fach- und FUhrungskraften
der OS geflhrt.

Nicht im Revisionsumfang enthalten waren

I' Funktionalitdten der genutzten IT-Verfahren,

I datenschutzrechtliche Aspekte und

I Falle mit laufendem Widerspruchs- oder Sozialgerichtsverfahren.

Revisionszeitraum: Januar 2024 bis Dezember 2024

Prufung von 50 Leistungsfallen je OS.

Business-Intelligence Self-Service.

Computerunterstitztes Leistungsberechnungs- und Informationssystem fiir Arbeitslosengeld.
Vermittlungs-, Beratungs- und Informationssystem.

Elektronische Akte.

©® N o g b
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Anlage 2
Bearbeitung von Arbeitslosengeld — Einzelergebnisse
0 Ubersicht
geprufte Falle 400
geprufte Entscheidungen 5.887
- davon fehlerhaft 175
- Anteil in % 3
1 Regelvoraussetzungen (§§ 136 - 144 SGB lll) Fehlerart
2 R
5 3 . S T
(@] C [0} n (@) e
: g 55 £ 55
3 e X 2E 2B 5 33
=8 £ £ £& 52 §E8 £%9
<u Jd9L& < 8®x S «d we
1.1 Konnte nach Aktenlage mindestens 15 Stunden wdéchentlich einer versicherungspflichtigen
., ) ) 393 2 1 0 2 0 0
Beschéftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt nachgegangen werden?
1.2 Sind die Voraussetzungen der Erreichbarkeitsanordnung erfillt? 418 0 0 0 0 0 0
1.3 War die Entscheidung zur Arbeitslosmeldung zutreffend? 419 0 0 0 0 0 0
1.4 Wurden Unterbrechungen des Bezuges von Alg zutreffend erfasst? 21 1 5 1 0 0 0
1.5 War die Entscheidung zur Erfillung der Anwartschaftszeit zutreffend? 418 2 0 0 2 0 0
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2 Sonderformen des Arbeitslosengelds (§§ 145 - 146 SGB lll) Fehlerart
2 g 3

5 3 . S Tg

(2] c () (2} D Q

S 2 5§z 2 5%

= e ® 2 ZTE 5 33

_ © f= © © [T c & [T

§8 55 3 5& S 2% 3z

NZ 2 2 c©£§ TS §2 2%

<uw I8 < Sx So xS o

2.1 War die Entscheidung bei Minderung der Leistungsfahigkeit zutreffend (Nahtlosigkeitsverfahren)? 27 1 4 1 0 0 0
2.2 War die Entscheidung hinsichtlich einer Leistungsfortzahlung bei Arbeitsunfahigkeit zutreffend? 84 2 2 1 0 1 0

3  Anspruchsdauer (§§ 147 - 148 SGB lll) Fehlerart
2 5 3

5 3 . S Tg

(@] c ] (2} o Q

s 2 5§z £ 5%

kS| s X 22 & <53 TN

< -;C.j c g E g 2 q% g o g % (_>3

<uw 8 < Sx S xS w?

3.1 War die Anspruchsdauer zutreffend festgesetzt? 348 11 3 1 7 3 0
3.2 War die Entscheidung einer Minderung bzw. einer Erhéhung der Anspruchsdauer zutreffend? 6 1 17 0 0 0 1
3.3 War der Anspruchsbeginn zutreffend festgesetzt? 418 2 0 0 0 1 1
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4 Hohe des Arbeitslosengelds (§§ 149 - 154 SGB ll) Fehlerart
2 g 3
5 3 . S Tj
(2] c [0} (2} o Q
5 g 55 2 5%
= e ® 2 ZTE 5 33
_ © f= © © [T c & [T
§8 55 3 5& S 2% 3z
NZ 22 2 c£§ B 38 £%
<u |98 < 8®x S «d ame
4.1 War der bewilligte Leistungssatz zutreffend festgelegt? 427 15 4 1 13 0 1
4.2 Wurde die richtige Lohnsteuerklasse zugrunde gelegt? 420 3 1 0 3 0 0
4.3 War die Festsetzung des Bemessungszeitraumes und -rahmens zutreffend? 348 3 1 3 0 0 0
4.4 War das tagliche Bemessungsentgelt korrekt festgesetzt? 431 93 22 68 13 9 3
4.5 War die fiktive Einstufung zutreffend festgesetzt? 16 1 6 1 0 0 0
5 Minderung des Arbeitslosengelds, Zusammentreffen des Anspruchs mit sonstigem
Einkommen und Ruhen des Anspruchs (§§ 155 - 160 SGB i) Fehlerart
2 5 3
5 3 . g Tg
(@] C [0} (2} (@) @]
. S 55 _ £ 5%
kS| e X 2E 28 _5 33
T3 oo i s S5 £t 9=
NZ 2= 2 =©£§ B 38 £%
<uw 38 < Sx S0 xS w?
5.1 Wurde Nebeneinkommen in zutreffender Hohe bertcksichtigt? 71 3 4 2 1 0 0
5.2 War die Entscheidung hinsichtlich des Ruhens des Anspruchs beim Zusammentreffen mit anderen
. 80 2 3 0 2 0 0
Ansprichen zutreffend?
5.3 Wurde méglichen Sperrzeiten zutreffend nachgegangen? 529 20 4 12 2 1 5
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6 Sozialversicherung (SGB V) Fehlerart
2 g 3
5 CEN S Ty
(2] [ [0} n o Q
S 2 §x £ 5%
kS| e X 22 ZE 5 33
=2 _E = B3 %% §§ 2Bt
S22 S& T B85 35 $5% 25
g0 8% &£ &2 S8 &5 &¢8
6.1 War die Entscheidung zur KV/PV zutreffend? 424 1 0 1 0 0 0
6.2 War die Entscheidung zur RV zutreffend? 419 0 0 0 0 0 0
7  Vorlaufige Entscheidungen und Vorschiisse Fehlerart
2 5 3
& 3 . & Tg
(@] C [0} 2] (@) @]
. 2 55 _2 5@
kS| e X 2E 2B _5 3%
£2 £ S £2 5% 3f £79
12 22 B 2% 8% §E I3
<u Jd98& < 8®x Soo «d we
7.1 War die Entscheidung tber die Gewahrung eines Vorschusses nach § 42 SGB | zutreffend? 25 1 4 1 0 0 0
7.2 War die Entscheidung Uber die Vorlaufigkeit der Bewilligung nach § 328 SGB Il zutreffend? 29 5 17 5 0 0 0
73 Wurdeluber die Vorschusszahlung bzw. vorlaufig erbrachten Leistungen abschlieRend fehlerfrei 38 6 16 4 0 0 >
entschieden?
Ergebnisse der vertikalen Revisionen Leistung 2024 September 2025 4



Interne Revision

8 Verfahrensrecht (SGB I, SGB lll, SGB X) Fehlerart
2 g 3

5 CEN S Ty

(2] [ [0} n o Q

c ) T = o c c

3 e X QZ ZT8 _5 3§

=2 _E& £ E£3 3% 58 2%

© 9 S @ T o < 5 £ c t o Z

NEg % £ g BS 98 £7%

<o 898 < 8o So oD @

8.1 Wurden bei Vorliegen der Voraussetzungen die/der Betroffene zutreffend angehort? 10 0 0 0 0 0 0
8.2 War die Entscheidung tber die Ricknahme bzw. Aufhebung eines Verwaltungsaktes zutreffend? 0 0 0 0 0 0
8.3 War die Entscheidung tber die Erstattung zu Unrecht erbrachter Leistungen zutreffend? 11 0 0 0 0 0 0
8.4 War die Entscheidung zur Aufrechnung nachvollziehbar begriindet? 12 0 0 0 0 0 0
8.5 War die Entscheidung zur H6he der Aufrechnung zutreffend? 14 0 0 0 0 0 0
8.6 War die Entscheidung zur Einbehaltung zugunsten Dritter zutreffend? 1 0 0 0 0 0 0
8.7 Wurden die Erstattungsanspriiche von Leistungstragern untereinander zutreffend bertcksichtigt? 18 0 0 0 0 0 0
8.8 Wurden Anspriiche gegenuber Arbeitgebern zutreffend geltend gemacht? 3 0 0 0 0 0 0
Ergebnisse der vertikalen Revisionen Leistung 2024 September 2025 5



	Ergebnisse der vertikalen RevisionenLeistung 2024
	Inhaltsverzeichnis
	1 Zusammenfassung
	2 Revisionsergebnisse
	2.1 Regelvoraussetzungen und Anspruchsdauer
	2.2 Höhe des Arbeitslosengelds
	2.3 Minderung und Ruhen des Arbeitslosengelds
	2.4 Weitere Prüfungsthemen
	2.5 Fachaufsicht


	Anlage 1:

Revisionsumfang und -methode
	Anlage 2:

Bearbeitung von Arbeitslosengeld – Einzelergebnisse

